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001 Verwaltungsrecht allgemein

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §23;

VwRallg;

1. BVergG 2006 § 23 gültig von 01.02.2006 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

Rechtssatz

§ 23 BVergG 2006 legt (u.a.) die Vertraulichkeit von Unterlagen betre:end ein Vergabeverfahren fest und sieht in Abs.

1 vor, dass Auftraggeber, Bewerber und Bieter den vertraulichen Charakter aller den Auftraggeber als auch die

Bewerber und Bieter und deren Unterlagen betre:enden Angaben zu wahren haben. Nach den Gesetzesmaterialien

statuiert diese Norm eine gegenseitige Schutzp<icht betre:end vertrauliche Unterlagen hinsichtlich aller am

Vergabeverfahren beteiligten Personen. Auch die Bewerber und Bieter haben daher schutzwürdige Angaben des

Auftraggebers zu wahren, und zwar zeitlich über den Abschluss des Vergabeverfahrens hinaus (RV 1171 BlgNR 22. GP,

S. 43).Paragraph 23, BVergG 2006 legt (u.a.) die Vertraulichkeit von Unterlagen betre:end ein Vergabeverfahren fest

und sieht in Absatz eins, vor, dass Auftraggeber, Bewerber und Bieter den vertraulichen Charakter aller den

Auftraggeber als auch die Bewerber und Bieter und deren Unterlagen betre:enden Angaben zu wahren haben. Nach

den Gesetzesmaterialien statuiert diese Norm eine gegenseitige Schutzp<icht betre:end vertrauliche Unterlagen

hinsichtlich aller am Vergabeverfahren beteiligten Personen. Auch die Bewerber und Bieter haben daher

schutzwürdige Angaben des Auftraggebers zu wahren, und zwar zeitlich über den Abschluss des Vergabeverfahrens

hinaus Regierungsvorlage 1171 BlgNR 22. GP, Sitzung 43).
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